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Erläſſe und Beſtimmungen der römiſchen
Congregationen.

Zuſammengeſtellt von Bruno Abers un Rom.

(Constitutio Leo III „Ofliciorum munerum“ be
V  üglich des Bücherverbots.)) Titulus IIL De Censura Librorum.
Cap Prälaten, denen die Cenſur der Bücher uſteht

Die Behörden, denen eS obliegt, die Ausgaben der eiligen Schrift
zu approbieren oder deren Drucklegung zu geſtatten, in oben genannt.

Vom heiligen Stuhle verbotene Bücher darf niemand wieder neu

auflegen. Sprechen Iun inem beſonderen Falle triftige Gründe für eine
Neuauflage, ˙ gib die Index⸗Congregation die Erlaubnis dazu

Schriften, elche ſich auf Beatification oder Canoniſation 0n
Dienern Gottes irgendwie eziehen, approbiert nur die Ritencongregation.

gleicher Weiſe dürfen Sammlungen von Decreten römiſcher
Congregationen nur mit Approbation dieſer Congregation und Uunter Wahrung
der vom Präfecten der einzelnen Congregationen beſtimmten Maßregeln
und Vorſchriften veröffentlicht verden

Die apoſtoliſchen Vicare und Miſſionäre In für die Ausgabe
Büchern an die Vorſchriften der Propaganda gebunden.

—5 Die Approbation aller übrigen Bücher, die gemäß vorſtehender
Anordnungen dem römiſchen Stuhle, reſpective den Congregationen nicht
beſonders vorbehalten ind, dem Biſchofe derjenigen Diöceſe zu, Iu
der dieſelben erſcheinen.

Die Regularen in nach Maßgabe des Concils Trient 9
halten, außer der Druck⸗Erlaubnis des Diöceſan-Biſchofes, noch die ihrer
Oberen einzuholen. Beider Erlaubnis iſt dem Buch entweder vorzudrucken,
oder ann Schluſſe anzufügen.

Fur die iun Rom lebenden Autoren, iſt, auch ſie ihr Buch
anderswo als in dieſer Stadt erſcheinen laſſen vollen, das „Impri⸗
matur  4 de Cardinal-Vicars und des Magiſters Sacri Palatii Aposto—
iéi“ erforderlich.

Cap II Cenſur und Examen der Bücher.
—  (0— Biſchöfe, denen ES zuſteht, einem Buche die Druck⸗Erlaubnis

zu ertheilen, en nit dem Examen der Bücher ſolche Männer beauftragen,
von denen ſie iſſen, daſs dieſelben ihr Amt mit EL Gewiſſenhaftigkeit
ausüben werden und ſich einzig bei der Cenſur von dem Gedanken, Gottes
Ehre zu ördern und dem katholiſchen zu nützen, leiten laſſen

2 Die deputierten Cenſoren en vorurtheilsfrei nach der Or·
ſchrift Benediet XIV.) bei der Cenſur uwerke gehen daher weder der
Nationalität, noch der Richtung der Schule, noch ſonſtigem Parteigeiſte
Rechnung tragen. Ihre Richtſchnur ſollen die Dogmen der katholiſchen
Kirche, die gemeinſame katholiſche Lehre, die ecrete  (0 der allgemeinen Con⸗
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cilien, die Conſtitutionen der römiſchen Päpſte und die gemeinſame Lehre
der Doctoren hilden

Wenn nach ſtattgefundener Prüfung der Drucklegung nichts
hinderlich erſcheint, ſoll der Ordinarius die Erlaubnis 5 derſelben ſchrift⸗
lich, ohne Verlang irgend eines Entgeltes ertheilen. Dieſelbe iſt dem
Buche vor- oder nachzudrucken.

Cap III Bücher, welche zur rüfung dem Ordinarius unterſtellt
werden en

Gläubigen ſind gehalten, wenigſtens diejenigen Bücher einem
vorhergehenden Examen Urch die biſchöfliche Behörde zu unterwerfen, welche
über die heilige Schrift, den katholiſchen Glauben (Sacra Theologia),
die Kirchengeſchichte, Kirchenrecht, Theologia naturalis, oder andere
dergleichen religiöſe oder moraliſche Wiſſenſchaften handeln; uim allgemeinen,
alle Schriften, die irgendwie eligion oder gute Sitte omorum honestas)
beſonders betreffen.

Geiſtliche ſollen nicht einmal Arbeiten, welche über rein natür.
liche Künſte oder Wiſſenſchaften handeln, ohne Erlaubnis ihres Ordinarius
publicieren, ſondern durch die Einholung der Druck⸗Erlaubnis ein Zeugnis
ihrer bereitwilligen Unterwürfigkeit inter jene ein gutes eiſpie gebenEs iſt ihnen verboten, ohne Erlaubnis ihres Ordinarius die Redaction
irgend eines Blattes oder einer Zeitſchrift zu übernehmen.

Cap Druck und Drucker der Bücher.
Ein Buch, das der Cenſur durch die kirchliche Behörde Inter

worfen verden muſs, hat auf em Titelblatte Name und Vorname ſowohl
des Autors Vie des Verlegers, nebſt Angabe de. Druckortes und der Jahres⸗
zah zu tragen. Anonym darf ein olches Buch aus triftigen Gründen ur
mit Erlaubnis de  D Ordinarius erſcheinen.

2 Wird eine Neuausgabe des hon approbierten Werkes veranſtaltet,
iſt die Neuausgabe einer Neuprüfung durch die kirchliche Behörde zu Unter—  2

ziehen. Ebenſo muſs eine Ueberſetzung der approbierten Original⸗Ausgabe
aufs approbiert werden.

Bücher, die vom apoſtoliſchen Stuhle verboten ſind, dürfen
nirgendwo gehalten oder aufgelegt werden. Gleicherweiſe iſt ihre Ueber
ſetzung verboten.

Buchhändler, zumal venn ſie katholiſch ſind, ollen V einer
Weiſe Bücher, Ve.  92 über obſcöne Sachen EX professo handeln, weder
verkaufen, noch ausleihen, noch bei ſich aufbewahren. Für den Verkauf der
übrigen verbotenen Bücher en 4

ſie ich durch den Ordinarius bei der
Index⸗Congregation die Erlaubnis erbitten, und dann leſe Bücher uur

diejenigen abgeben, denen ſie vernünftigerweiſe vorausſetzen, daſs
teſe jene eſen dürfen.

Cap Die für die Uebertreter feſtgeſetzten Strafen.
Der Excommunication, dem Papſte speciali modo reservata,

berfallen ohneweiteres alle diejenigen, welche ohne Erlaubnis de apoſtoliſchen
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Stuhles Bücher leſen, zurückbehalten, drücken oder irgendwie vertheidigen,
die entweder ausdrücklich (nominatim verboten ind, oder Apoſtaten
und Häretiker V  Ar Verbreitung der Häreſie verfaſst ſind

Diejenigen, welche ohne Erlaubnis des Ordinarius Bücher der
heiligen Schrift oder Anmerkungen oder Commentare dazu ruücken oder
rucken laſſen, verfallen ohneweiteres der Excommunication, die jedoch
niemandem vorbehalten iſt.

Diejenigen, welche ich gegen die übrigen Vorſchriften der obigen
Generaldecrete vergehen, ſollen e nach der Schwere ihres Vergehens om

werden.
Biſchof ermahnt, oder venn thunlich auch mit kirchlichen Strafen belegt

(Privat⸗Reqniemsmeſſe.) Das .—  eécret der 8 gunin
1896 ½ hat 5 verſchiedenen Anfragen au die Ritencongregation Anla
gegeben.

Erſtreckt ſich das Privileg, welches für die Grabkapellen der
Friedhöſe die Erlaubnis gibt, an allen Tagen, die nicht von einem
Duplex oder II C1 von einem Sonntag oder anderen eſten, Ferien,
igilien oder privilegierten ODoetaven verhindert ſind, PpI u tim die Requiems⸗
neſſe U celebrieren, auch auf die Kirche oder da  V öffentliche Haupt.  75  2
obratorium de Friedhofes oder auf andere Kirchen oder Kapellen außer⸗
halb de Friedhofes, Unter denen un gehöriger Entfernung Todte begraben
liegen? Antwort: Negative 20 utrumque.

II Iſt 8 erlaubt, Privat⸗Requiemsmeſſen, welche In Gegenwart
des Leichnams eleſen werden ürfen, in jeder beliebigen Kirche oder öffent
lichen oder Privat-Oratorium zu eſen? Antwort: Ja, venn der Leichnam
phyſiſch oder moraliſch zugegen iſt Handelt eS ich Kirchen oder öffent
iche Oratorien, ſo müſſen In dieſen auch die Exequien gehalten werden.

III und önnen die Privat⸗Requiemsmeſſen auch ohne ppli  ·
cation für den Verſtorbenen celebriert werden, und an Nicht-Duplextagen,
jedoch olchen, welche Feſte CI ausſchließen, Pbie Beiſpiel Aſcher⸗
mittwoch? Antwort: Nein Rit —0 12 Jan

(Oeffentliches Beten von Litaneien.) Am März 1894 gab
die Ritencongregation den Beſcheid, daſs gemäß der Conſtitution ClemensVIII.
un der Decrete ſeiner Nachfolger diejenigen Ataneien Ian Kirchen oder
öffentlichen *  ratorien gebetet werden dürften, welche ſich M Brevier oder
den neueſten vom heiligen Stuhl approbierten Ausgaben des Rituale RO
ILallU befinden. Auf eine Anfrage des Biſchofes Montauban, ob
dieſes Verbot ſich auch auf da gemeinſame Beten nicht approbierten
Litaneien beziehe, die in Kirchen oder öffentlichen Dratorien ohne officielles
Beiſein d  V Prieſters gebete werden? Antwort: BO. Rit

UN
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